
Vertretungsvollmacht

Der/die Unterfertigte: geboren am:

bevollmächtigt das Mitglied geboren am:

_____________________________ ______________
Unterschrift des Mitglieds Datum

Bei Abwesenheit kann sich ein Mitglied mit 

dieser Vertretungsvollmacht durch ein 

anderes Mitglied vertreten lassen. Einem 

Mitglied darf nur eine einzige Vollmacht 

erteilt werden. Es wird daran erinnert, dass 

laut Statut Mitglieder des Verwaltungsrates, 

des Aufsichtsrates sowie die Mitarbeiter der 

Raiffeisenkasse Marling keine 

Vertretungsvollmacht annehmen dürfen.
ihn/sie in der Vollversammlung der Raiffeisenkasse Marling, 

welche am Donnerstag,  23. April 2026 im Vereinshaus von 

Marling, stattfindet, zu vertreten.
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Tagesordnung:

1) Genehmigung des Jahresabschlusses zum 

31.12.2025* nach den Berichten des 

Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates, des 

Abschlussprüfers;

2) Beschlussfassung über die Verwendung des 

Reingewinnes;

3) Informationen an die Vollversammlung gemäß 

Vorgaben der aufsichtsrechtlichen 

Bestimmungen;

4) Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß 

Art. 30, Absatz 2 des Statuts;

5) Allfälliges.

Im Auftrag des Verwaltungsrates

Der Obmann – Dr. Ulrich von Pföstl

Marling, 26. März 2026

Sehr geehrtes Mitglied,

wir laden Sie recht herzlich

zur ordentlichen Vollversammlung ein,

welche am Mittwoch, 22.04.2026 um 10.00 

Uhr in erster Einberufung und am 

Donnerstag, 23.04.2026 um 19.00 Uhr in 

zweiter Einberufung im Vereinshaus von 

Marling stattfindet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Raiffeisenkasse Marling Genossenschaft

* Laut Statut hat jedes Mitglied das Recht 

während der 15 Tage vor der Vollversammlung in 

die jährliche Bilanz und in die Berichte des 

Verwaltungs- und des Aufsichtsrates am Sitz der 

Genossenschaft Einsicht zu nehmen. 
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